Resümeeprotokoll





über die Sitzung der Arbeitsgruppe „E-Government“ am 14. Februar 2001 in Wien, Rathaus; Teilnehmer siehe Anwesenheitsliste (Beilage 1)



Frau Dr. Bachofner (Wien) eröffnet die Sitzung, begrüßt die Teilnehmer, legt den Gegenstand der Sitzung, insbesondere den Auftrag der Landesamtsdirektorenkonferenz vom 8. November 2000 dar und schlägt vor, dass die Arbeitsgruppe wegen der komplexen und vielfältigen Aufgabenstellung in ein Lenkungsgremium und in Untergruppen gegliedert wird. Das Lenkungsgremium soll die zu behandelnden Themen auswählen, diese einzelnen Untergruppen zuweisen, deren Zusammensetzung behandeln sowie den zusammenfassenden Bericht an die Landesamtsdirektorenkonferenz verfassen.



Dieser Vorschlag findet allgemeine Zustimmung, wobei Herr Dipl.-Ing. Grandits (Steiermark) anregt, dass neben den offiziellen Veranstaltungen auch eine elektronische Kommunikationsplattform eingerichtet wird, um die nicht an den Arbeitsgruppen Beteiligten über den Stand der Arbeiten auf dem Laufenden zu halten und auch die Kommunikation zwischen den Arbeitsgruppen zu erleichtern. Herr Dipl.-Ing. Binder (Wien) gibt zu bedenken, dass über die technische Konfiguration einer solchen Plattform noch gesprochen werden müsse, da nicht alle Länder über die gleichen technischen Voraussetzungen dafür verfügen. Steiermark und Wien werden sich diesbezüglich um eine für alle Länder funktionsfähige Lösung bemühen.



Nach Diskussion über Aufgabenstellung und personelle Besetzung der Arbeitsgruppen, in der vor allem betont wird, dass Techniker und Juristen dabei eng zusammenarbeiten müssen, wird die Einrichtung folgender Arbeitsgruppen beschlossen:



�1. Lenkungsgremium:



Das Lenkungsgremium soll die zu behandelnden Themen auswählen, diese einzelnen Untergruppen zuweisen, deren Zusammensetzung behandeln sowie den zusammenfassenden Bericht an die Landesamtsdirektorenkonferenz verfassen. Im Lenkungsgremium sind alle Ämter der Landesregierungen vertreten; der Vorsitz wird von Wien geführt.



2. Arbeitsgruppe 1:



Diese Arbeitsgruppe soll sich mit der Frage von österreichweit einheitlichen Identifikations- und Sicherheitsverfahren, mit dem Projekt der Bürgerkarte, mit Portal- und Berechtigungssystemen und der Anwendung des Behördenintranets befassen. Es soll sich primär um eine technische Arbeitsgruppe handeln, die jedoch auch Juristen für spezielle sich stellende Rechtsfragen beiziehen wird.



Den Vorsitz in dieser Arbeitsgruppe übernimmt Steiermark, wobei Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Wien teilnehmen.



Der erste Sitzungstermin wird für 8. März 2001, 10 Uhr in Wien festgelegt, wobei eine nähere Einladung durch das Vorsitzland noch folgt. Die Raumreservierung übernimmt Herr Dipl.-Ing. Binder (Wien).



3. Arbeitsgruppe 2:



Diese Arbeitsgruppe soll sich mit der rechtlichen Absicherung des One-Stop-Govern-ments befassen, wobei damit zur Abgrenzung anderer bereits existierender Arbeitsgruppen keine Kompetenzverschiebungen, organisatorischen Verflechtungen oder Zusammenlegungen von Behörden gemeint sind, sondern die Möglichkeit für den Bürger, sein Anbringen bei einer Stelle einzubringen, die dann auf elektronischem Weg andere Behörden befasst bzw. sich die erforderlichen Unterlagen von anderen Stellen auf elek-tronischem Weg beschafft. Dabei werden unter anderem auch die Fragen des Datenschutzes und einheitlicher Datenformate eine Rolle spielen.



Weiters sollen in dieser Arbeitsgruppe auch die Rahmenbedingungen für den Einsatz des (voll-)elektronischen Aktes beraten werden. Diesbezüglich wird von Wien (Herr Dr. Jankowitsch) eine Unterlage über Hindernisse für die Einführung des elektronischen Aktes im Bereich des AVG, des VfGG und des VwGG verteilt (siehe Beilage 2).



Es soll sich primär um eine juristische Arbeitsgruppe handeln, wobei zur Festlegung der technischen Rahmenbedingung auch Techniker beigezogen werden. Den Vorsitz in dieser Arbeitsgruppe übernimmt Tirol, wobei Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien mitarbeiten.



Der erste Sitzungstermin wird für 7. März 2001, 10 Uhr in Wien festgelegt, wobei eine nähere Einladung durch das Vorsitzland noch folgt. Die Raumreservierung übernimmt Frau Dr. Bachofner (Wien).



Die Vorsitzende ersucht auch die Bundesvertreter sowie die Vertreter des Städte- und Gemeindebundes um Mitwirkung an den Arbeitsgruppen.



Herr Ing. Trost (Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport) übergibt der Vorsitzenden eine Aufstellung über die im Bereich des Bundes (teilweise unter Mitwirkung der Länder) bestehenden Arbeitsgruppen im Bereich E-Government (siehe Beilage 3). Er hält die Teilnahme der Fachausschussvorsitzenden der einzelnen Bundes-Arbeitsgruppen bei den Länder-Arbeitsgruppen 1 und 2 für sinnvoll. Einladungen können an das Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport, IT-Koordina-tion, gerichtet werden, das sie dann dem zuständigen Fachausschussvorsitzenden weiterleiten wird.



Herr Dr. Hellwig (Bundeskanzleramt) gibt bekannt, dass im Bundeskanzleramt der         elektronische Akt bis Ende April eingeführt wird; Ansprechpartner für derartige Fragen ist die Abteilung I/6 des Bundeskanzleramtes.



Frau Dr. Kotschy (Bundeskanzleramt - Abteilung V/A/3) erklärt, dass in ihrer Abteilung der elektronische Akt auch im Rahmen von Verfahren nach dem AVG (Daten-schutzkommission) zur Anwendung kommen wird. Aus datenschutzrechtlicher Sicht erscheinen für Frau Dr. Kotschy beide Arbeitsgruppen von Interesse, wobei für Fragen des Verwaltungsverfahrensrechtes noch andere Abteilungen des Bundeskanzleramtes einzubeziehen wären. 



Herr Dipl.-Kfm. Dr. Pramböck (Österreichischer Städtebund) berichtet, dass am Städtetag Ende Mai/Anfang Juni das Thema E-Government erörtert werden wird und ersucht um Beiziehung des Städtebundes zu beiden Arbeitsgruppen. Besonders betont er, dass durch die Vorschläge für das One-Stop-Government die Gemeindeautonomie nicht ausgehöhlt werden darf.



Herr Dr. Huber (Salzburger Gemeindeverband) betont, dass die Festlegung etwa der Bezirkshauptmannschaften als allgemeine Eingangsstellen nicht für den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gelten könne. Er bekundet das Interesse des Österreichischen Gemeindebundes zur Teilnahme an beiden Arbeitsgruppen. Sein Vorschlag, auch die Diensteanbieter zu den Arbeitsgruppensitzungen einzuladen, stößt auf die Problematik, welche dieser Anbieter man einlädt, um keinem einen Informationsvorsprung zu gewähren. Es wird festgehalten, dass die Ansätze offen und so allgemein gehalten werden sollen, dass sie möglichst von allen am Markt befindlichen Anbietern erfüllt werden können.



Zu den Bedenken der Gemeindevertreter weisen Herr Ing. Trost sowie Herr Prof. Posch darauf hin, dass die technische und juristische Vorbereitung des E-Governments in al-      len Gebietskörperschaften nicht auf Kompetenzbeschneidungen, sondern auf die Einführung einer „elektronischen Amtssprache“ (Schaffung von Schnittstellen) abzielt.

Im Anschluss daran stellt Herr Prof. Posch das Projekt der Bürgerkarte vor (siehe Beilage 4).



Für die nächste ordentliche Landesamtsdirektorenkonferenz (voraussichtlich zweite Märzhälfte) wird schriftlich über die Ergebnisse der heutigen Sitzung (Einrichtung der Arbeitgruppen, Abgrenzung des Aufgabenkreises, Mitwirkung der Bundesvertreter sowie des Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes) berichtet werden, wobei wegen des engen zeitlichen Rahmens über die Sitzungen der Arbeitsgruppen mündliche Berichte der Verbindungsstelle der Bundesländer für die Landesamtsdirektorenkonferenz erstattet werden.
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